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Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz. 
Aufhebung der Grundwasserschutzzonen. 

Gemeinde Fällanden 

Betroffener Gemeinderat Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden 

Massgebende - Situationsplan 1: 1000 vom 25. Januar 2022 mit aufgehobenen Grundwasserschutzzo- 
Unterlagen nen um die Quellfassung Gättenhusen (GWR g 1124) · 

- Situationsplan 1:1000 vom 25. Januar 2022 mit aufgehobenen Grundwasserschutzzo 
nen um die Quellfassung Brandholz (GWR g 1125) 

- Aufhebungsbeschluss Gemeinderat Fällanden vom 26. Oktober 2021 

Beurteilung Genehmigung Grundwasserschutzzonen 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 ersuchte die Hetzer, Jäckli und Partner AG, Uster, 
namens und im Auftrag der Gemeinde Fällanden um die Aufhebung der bestehenden 
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassung Gättenhusen (Grundwasserrecht [GWR] 
g 1124) und Brandholz (GWR g 1125). 

Erwägung_en 
Genehmigung der Aufhebung der Grundwasserschutzzonen 
Mit Beschluss vom 6. Juli 1982 setzte der Gemeinderat Fallanden die Grundwasserschutz 
zonen um die Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz fest und erliess das entspre 
chende Schutzzonenreglement. Dieser Festsetzungsbeschluss wurde mit Verfügung der 
Baudirektion Nr. 2049/1983 genehmigt. 

Bis vor Kurzem wurden die Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz in der Wasserver 
sorgung Fällanden zu Trink- und Brauchzwecken genutzt. Mit Schreiben vom 22. Septem 
ber 2011 teilte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Gemeinde Fällan 
den mit, dass die für Trinkwasserfassungen gesetzlich vorgeschriebenen Grundwasser 
schutzzonen um diese beiden Quellen nicht mehr den Anforderungen der Bundesgesetz 
gebung genügen und dass daher die Trinkwassernutzung des Quellwassers per Ende De 
zember 2021 aufgegeben werden muss. 
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Im Konzept «Trinkwasser in Notlagen (TWN)» sind diese beiden Quellen zur Trinkwas 
sernutzung In Not- bzw. Mangellagen vorgesehen. Für Fassungen, die ausschliesslich in 
Not- und Mangellagen zu Trinkzwecken genutzt werden, besteht keine Pflicht zur Aus 
scheidung von Grundwasserschutzzonen gemäss Art. 20 des Gewässerschutzgesetzes 
(GSchG) vom 24. Januar 1991. Daher hob der Gemeinderat mit Beschluss vom 26. Okto 
ber 2021 seinen Festsetzungsbeschluss vom 6. Juli 1982 für die Grundwasserschutzzonen 
um die Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz auf. 

Die Anmerkung der Schutzzonen um die Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz sind 
im Grundbuch löschen und die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen ist gemäss der · 
kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän 
kungen (KÖREBKV) vom 27. Juni 2012 im ÖREB nachführen zu lassen. Der Gemeinderat 
Fällanden hat alle betroffenen Grundeigentümer über die Aufhebung der Schutzzonen zu 
orientieren. 

Die Gemeinde Fällanden muss weiterhin dafür besorgt sein, dass die.Anlagen so gewartet 
werden, dass die Fassungen in der Trinkwasserversorgung in Mangellagen tatsächlich 
genutzt werden können. Die Gemeinde hat im Rahmen allfälliger Baubewilligungen zudem 
darauf zu achten, dass das Wasser der Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz nicht 
abgegraben wird. 

Die bestehenden Grundwasserrechte für die Quellfassungen Gättenhusen und Brandholz 
werden in einem separaten Verfahren den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 

Es wird verfügt: 

1. Genehmigung der Aufhebung der Grundwasserschutzzonen 
1. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 2049/1983 erfolgte Genehmigung der Grund 

wasserschutzzonen um die Quellfassungen Gättenhusen (GWR g 1124) und Brand 
holz (GWR g 1125) wird aufgehoben. Die mit gleicher Verfügung erfolgte Genehmi 
gung der Grundwasserschutzzonen um weitere Quellfassungen wurde bereits früher 
im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Schutzzonen aufgehoben. 

2. Der Gemeinderat Fällanden wird eingeladen, alle betroffenen Grundeigentümer über 
die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen zu orientieren. 

3. Der Gemeinderat Fällanden wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine allfälli 
ge Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffen 
den Grundstücken löschen zu lassen. 

4. Die Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, wird als katasterführende Stelle eingela 
den, nach Eintritt der Rechtskraft die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen im 
ÖREB-Kataster auf Kosten der Gemeinde Fällanden nachzuführen und den Vollzug 
dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 
8090 Zürich, zu melden. · 
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5. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind ver 
pflichtet, Pächterinnen und Pächter, Mietende oder Nutzniessende sowie Unterneh 
men, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die Aufhebung der Nutzungsbe 
schränkungen der Grundwasserschutzzonen zu informieren. 

II. Gebühren 
Staats- und Ausfertlgungsgebühren fallen ausser Ansatz. 

III. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe 
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver 
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Mitteilung an 
Gemeinderat Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden (für sich, zu Han 
den aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grund 
buchamtes Dübendorf, ,Bettlistrasse 28, 8609 Dübendorf), Beilagen: 
- massgeberide Unterlagen · · · 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt 
Wasserversorgung Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, 8610 Uster, Beilagen: 
- 'massgebende Unterlagen 
Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf, Beilage: 
- massgebende Unterlagen 
Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 
Sekt. Tankanlagen und Transportgewerbe, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Im Auftrag des Amtschefs: 

UC'/ztd I (' 
Marco Ghelfi 
Sektionsleiter 

Versand: 0'3, Feb. 2022 



Kanton Zürich 
GIS-Browser (https://maps.zh.ch) 

~ ÖREB-Kataster 
Fällanden 

QF Gättenhusen (GWRg 
1124 ). Aufgehobene 
Schutzzonen. 

812 

4593 
2020 

2162 

827 827 
2163 

863 

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 25.01.2022 08:01 :18 

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden. 

Massstab 1 : 1000 

0 10 20 30m 

Zentrum: (2689914.38, 1247155.97] 



Kanton Zürich 
GIS-Browser (https://maps.zh.ch) 

~ ÖREB-Kataster 
Fällanden 
QF Brandholz (GWR g 
1125). Aufgehobene 
Schutzzonen. 

N 
3120~22 

/ 

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 25.01.2022 07:59:07 

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden. 

Massstab 1 : 1000 

0 10 20 30m 

Zentrum: [2690294.14, 1247 420.93) 



Gemeinde Fällanden 
Fällanden Benglen Pfaffhausen 

Gemeinderat Fällanden 
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 26. Oktober 2021 

7.1.1.2 Netz 
Grundwasserschutzzonen Gättenhusen und Brandholz; Aufhebung Festset 
zungsbeschluss 

248 

r !DG-Status: : öffentlich 

1 1 

! Medienmitteilung D 
1 Website 181 

Ausgangslage 
Mit Verfügung Nr. 2049 vom 12. Oktober 1983 der Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, wur 
den zusammen mit anderen Schutzzonen auch die Grundwasserschutzzonen um die Quell 
wasserfassungen Gättenhusen und Brandholz genehmigt. Das Wasser aus den Quellen Gät 
tenhusen und Brandholz darf gemäss Schreiben vom 22. September 2011 des AWEL nicht 
mehr für die Trinkwasserversorgung genutzt werden, weshalb die Festsetzung der Schutz 
zonen aufzuheben sind. 

Erwägungen 
Im Konzept «Trinkwasser in Notlagen (TWN)» sind diese beiden Quellen vorgesehen, um 
daraus Wasser in Notlagen zu nutzen. Die bestehenden Grundwasserrechte g 1124 für die 
Quelle Gättenhusen und g 1125 für die Quelle Brandholz müssen demzufolge angepasst 
werden. 

Die Quellfassungsanlage verbleibt im Eigentum der Gemeinde Fällanden. 

Die Aufhebung der beiden Grundwasserschutzzonen erfolgt in Absprache zwischen dem 
AWEL und der Abteilung Tiefbau und Werke. Der Verfahrensablauf basiert auf dem Schrei 
ben des AWEL vom 13. Juli 2021. 

formelles 
Die Aufhebung der Schutzzone ist dem AWEL zur Genehmigung einzureichen. Eine Publika 
tion der Schutzzonenaufhebung ist nicht erforderlich. Den betroffenen Grundeigentümern 
sind die Unterlagen über die Schutzzonenaufhebung zuzustellen. 

Rechtliches 
Die Aufhebung der Schutzzonen obliegt analog der Festsetzung dem Gemeinderat. 

Beschluss 

1. Die Grundwasserschutzzonen Gättenhusen und Brandholz, festgesetzt mit Gemeinde 
ratsbeschluss vom 6. Juli 1982, werden aufgehoben. 
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2. Die Abteilung Tiefbau und Werke wird beauftragt, den Gemeinderatsbeschluss und den 
Plan der Baudirektion Zürich, AWEL, zur Genehmigung einzureichen. 

3. Die Abteilung Tiefbau und Werke wird beauftragt, nach Vorliegen der Genehmigungs 
verfügung des AWEL den betroffenen Grundeigentümern den Gemeinderatsbeschluss, 
die Genehmigungsverfügung sowie den Übersichtsplan schriftlich zuzustellen. 

4. Das Notariat und Grundbuchamt Dübendorf wird beauftragt, nach Rechtskraft der Auf 
hebungsverfügung die bestehende öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im 
Grundbuch bei den betroffenen Grundstücken zu löschen. 

S. Die ÖREB-Nachführungsstelle (Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf) wird beauftragt, 
nach Rechtskraft der Aufhebungsverfügung die Schutzzonen zu löschen. 

Mitteilung durch Protokollauszug 
- Akten 

Mitteilung durch separates Schreiben 
- AWEL, Abteilung Abfall, Postfach, Walcheplatz 2, 8090 Zürich 
- Hetzer, Jäckli & Partner AG, Ingenieure SIA, Turbinenweg 5, 8610 Uster 

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 
- Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Dübendorf, Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf 

Für richtigen Protokoi iauszug: 

Brigit Frick, Protokollführerin 

Versand: 28. Oktober 2021. 
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